
Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines (§ 15 Bundesjagdgesetz) 

I. Angaben zur Person 

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 
Name Vorname 

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 
Geburtsdatum  Geburtsort 

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 
Geburtsname Staatsangehörigkeit 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ Ort) 

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 
Beruf Telefon / E-Mail 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nachweis der Identität (Personalausweis/Reisepass): Nummer, Ausstellungsort und -datum (bei schriftl. Antragstellung bitte Kopie) 

II. Ich beantrage die Erteilung/Verlängerung eines

Jahresjagdscheines Jagdscheines für Jugendliche (für 1 Jahr) 
3-Jahresjagdscheines Falkner-Jahresjagdscheines 
Tagesjagdscheines vom ___________ bis ___________ Falkner-3-Jahresjagdscheines 
Ausländer-Jagdscheines (bitte Zeitraum angeben  - s.o.) Ersatz-Jagdscheines (bei Verlust des Originals) 

Gebührenermäßigung Grund: ____________________________________________________________

Als Anlage sind die nachfolgend genannten Dokumente beizufügen: 
Aktueller Jagdschein (bei Ausstellung eines neuen Jagdscheinheftes ein aktuelles Passbild) 
Nachweis über die Jagdhaftpflichtversicherung 
Bei Erstantrag: Zeugnis der Jägerprüfung (Vorlage im Original), zwei Passbilder 

III. Angaben über persönliche Verhältnisse

Bestehen körperliche oder geistige Einschränkungen:  nein  ja: ______________________________ 
Ich bin nicht vorbestraft. 
Ich erkläre, dass keine Verurteilungen, Strafbefehle, Bußgeldbescheide vorliegen oder Verfahren 
anhängig sind, die meine Zuverlässigkeit ausschließen.  
Ich bin wie folgt in den letzten 10 Jahren in Erscheinung getreten (Strafbefehle, Verurteilungen, 
Bußgeldbescheide): _____________________________________________________________________ 

IV. Angaben zur Jagdausübungsberechtigung

Ich bin in keinem Jagdbezirk (als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter oder mit Entgeltlicher Jagderlaubnis) zur Jagd befugt. 

Die Jagdscheinversagungsgründe gemäß § 17 Bundesjagdgesetz (S. 2) sowie das Informationsblatt zur Datenschutzgrundverordnung (S. 3) 
habe ich zur Kenntnis genommen. Für die nächste Jagdscheinverlängerung wird der Zuverlässigkeitsüberprüfung vorab zugestimmt.

_________________________________________________ __________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

________________________________________________________________________________ 

bei Minderjährigen auch Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Auf folgenden Flächen steht mir die Jagdausübung zu: 

Rechtsgrund Name des Jagdbezirkes Fläche in Hektar Zeitraum (Monat/Jahr) 
Gesamtfläche Anteil Beginn Ende 



Seite 2 zum Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines (§ 15 Bundesjagdgesetz) 

§ 17 Bundesjagdgesetz - Versagung des Jagdscheines

(1) Der Jagdschein ist zu versagen 
1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind;
2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht

besitzen;
3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder einer Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);
4. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (fünfhunderttausend Euro für Personenschäden und fünfzigtausend Euro

für Sachschäden) nachweisen; die Versicherung kann nur bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder
mit Niederlassung im Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsgesetzes genommen werden; die Länder können den Abschluss einer
Gemeinschaftsversicherung ohne Beteiligungszwang zulassen.

Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 
erteilt werden. 

(2) Der Jagdschein kann versagt werden 

1. Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;
2. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind;
3. Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ununterbrochen im Geltungsbereich

dieses Gesetzes haben;
4. Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt verstoßen haben.

(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 

1. Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden;
2. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden;
3. Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht

berechtigt sind.

(4) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die 

1. a) wegen eines Verbrechens, 
b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,
c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff,
d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das

Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das Sprengstoffgesetz
zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe 
rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind; in die Frist 
wird die Zeit eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines 
Waffenbesitzverbotes nach § 41 des Waffengesetzes wegen der Tat, die der letzten Verurteilung zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist 
nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist; 
2. wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift verstoßen haben;
3. geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind;
4. trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind.

(5) Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über den Antrag auf 
Erteilung des Jagdscheines bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung des Verfahrens ist in die Frist 
nach Absatz 4 Nr. 1 erster Halbsatz einzurechnen. 

(6) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 4 Nr. 4 oder die körperliche Eignung nach Absatz 1 Nr. 2 
begründen, so kann die zuständige Behörde dem Beteiligten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses über die geistige und 
körperliche Eignung aufgeben. 

§ 18 Bundesjagdgesetz – Einziehung des Jagdscheines

Wenn Tatsachen, welche die Versagung des Jagdscheines begründen, erst nach Erteilung des Jagdscheines eintreten oder der Behörde, die den 
Jagdschein erteilt hat, bekannt werden, so ist die Behörde in den Fällen des § 17 Abs. 1 und in den Fällen, in denen nur ein Jugendjagdschein 
hätte erteilt werden dürfen (§ 16), sowie im Falle der Entziehung gemäß § 41 verpflichtet, in den Fällen des § 17 Abs. 2 berechtigt, den 
Jagdschein für ungültig zu erklären und einzuziehen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Jagdscheingebühren besteht nicht. Die Behörde kann 
eine Sperrfrist für die Wiedererteilung des Jagdscheines festsetzen. 

§ 18 a Bundesjagdgesetz - Mitteilungspflichten

Die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis nach den §§ 15 und 16, das Ergebnis von Überprüfungen nach § 17 sowie Maßnahmen nach  den §§ 18, 
40, 41 und 41 a sind der für den Vollzug des Waffengesetzes nach dessen § 48 Abs. 1 und 2 zuständigen Behörde mitzuteilen. 



Informationsblatt  
gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

Gemäß Art. 13 DS-GVO sind wir verpflichtet, Sie über die wesentlichen Inhalte der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit dem von Ihnen gewünschten Verwaltungshandeln mittei-
len, zu informieren. 

1. Kontaktdaten 

1.1 Verantwortlicher gem. Art. 4 Ziffer 7 DS-GVO für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, 
Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar,  
Telefon: 06441-407-0, E-Mail: info@lahn-dill-kreis.de 

1.2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten gem. Art. 
37 ff. DS-GVO in Verbindung mit §§ 5 ff. HDSIG 

Datenschutzbeauftragter des Lahn-Dill-Kreises 
Telefon: 06441-407-2750, 
E-Mail: datenschutz@lahn-dill-kreis.de 

2. Zweck, Umfang und Erforderlichkeit der Datenverarbeitung 

2.1 Die von Ihnen im Antrag angegebenen sowie im weite-
ren Verlauf der Abwicklung des Verfahrens. ggf. noch 
erhobenen personenbezogenen Daten sollen zu dem fol-
genden Zweck erhoben und verarbeitet werden:  

Antrag auf Ausstellung oder Verlängerung eines Jagd-
scheines und jagdrechtliche Anträge beim Kreisaus-
schuss des Lahn-Dill-Kreises 

2.2 Die Rechtsgrundlage für die oben geschilderte Datenver-
arbeitung findet sich in:  

Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO i. V. m. §§ 15 ff. Bundes-
jagdgesetz  

2.3 Ihre Daten werden zum Zweck der Bearbeitung Ihres An-
liegens an die neben benannten Empfänger weitergelei-
tet. 
Eine Weiterleitung an Drittländer oder internationale Or-
ganisationen erfolgt nicht.   

- Bundeszentralregister, 
-     staatsanwaltliches Verfahrensregister 
- HLKA, Bundespolizei u. Zollkriminalamt 
- Landesamt für Verfassungsschutz 
- Waffenbehörde 

2.4 Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
aus den neben genannten Gründen zur Durchführung 
des Verwaltungshandelns erforderlich.   

Bei Nichtbereitstellung der Daten ergeben sich die be-
nannten Folgen. 

gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung 

Bei Nichtangabe der Daten kann der Jagdschein nicht 
erteilt werden. 

3. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden bei uns entsprechend den rechtlichen 
Vorgaben für die nebenstehend angegebene Dauer ge-
speichert. Danach werden sie gelöscht. 

Ihre Daten werden solange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

4. Ihre Rechte als Betroffene/r 
Als betroffene Person haben Sie ein Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten gem. Art. 15 DS-GVO, 

ein Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten gem. Art. 16 DS-GVO, ein Recht auf Löschung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten gem. Art. 17 DS-GVO, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  gem. Art. 18 DS-GVO,  ein Recht 

auf Datenübertragbarkeit bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO sowie ein Recht auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung nach Art. 21 DS-GVO. Sofern die Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt, haben Sie das 

Recht, diese im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmä-

ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Weiterhin haben Sie gem. Art. 

77 DS-GVO das Recht der Beschwerde wegen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei dem Hessischen Beauf-

tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, unserer Aufsichtsbehörde. 
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